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Ein- und Auslaufen oder den Verbleib des Schif
fes im Hafen zu unterstützen;

b) unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangs
staates alle Streitfragen zwischen dem Kapitän 
und einem Besatzungsmitglied zu klären, ein
schließlich der Streitfragen, die den Lohn und den 
Heuervertrag betreffen, soweit das in den Rechts
vorschriften des Entsendestaates vorgesehen ist;

c) Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des 
Kapitäns, eines Besatzungsmitglieds oder eines 
Passagiers oder zu deren Rückführung in den Ent
sendestaat zu treffen;

d) Erklärungen oder Dokumente, die entsprechend 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates be
züglich der Schiffe vorgesehen sind, entgegenzu
nehmen, auszustellen oder zu beglaubigen;

e) die An- und Abmusterung von Mitgliedern der
• Besatzungen der Schiffe zu bestätigen und die ent

sprechenden Dokumente auszustellen und zu be
glaubigen;

f) provisorische Schiffszertifikate für neu erworbene 
Schiffe entsprechend den Rechtsvorschriften des 
Entsendestaates auszustellen.

Artikel 39

1. Beabsichtigen die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates, Zwangsmaßnahmen an Bord eines 
Schiffes des Entsendestaates durchzuführen oder 
eine Untersuchung vorzunehmen, ist die konsulari
sche Amtsperson durch die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates davon vorher zu verständigen, 
damit sie oder ihr Vertreter bei der Durchführung 
dieser Handlungen anwesend sein kann, es sei 
denn, daß die Dringlichkeit der Sache eine vor
herige Verständigung nicht zuläßt. War die konsu
larische Amtsperson oder ihr Vertreter nicht an
wesend, geben ihr die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates eine vollständige Information über 
die Geschehnisse.

2. Die Festlegungen in Absatz 1 finden auch dann An
wendung, wenn der Kapitän des Schiffes oder Be
satzungsmitglieder zu Vorkommnissen auf dem 
Schiff durch die zuständigen Organe an Land ver
nommen werden sollen.

3. Die Festlegungen dieses Artikels finden keine An
wendung bei Zoll-, Paß- oder Hygienekontrollen so
wie allen anderen Handlungen, die auf Ersuchen 
oder mit Einverständnis des Kapitäns des Schiffes 
vorgenommen werden.

Artikel 40

1. Wenn ein Schiff des Entsendestaates Schiffbruch 
erleidet, strandet oder einfe andere Havarie im 
Empfangsstaat hat, oder wenn irgend ein Gegen
stand, der zur Ladung eines havarierten Schiffes 
des Entsendestaates, des Empfangsstaates oder eines 
dritten Staates gehört, Eigentum eines Bürgers des 
Entsendestaates ist und an der Küste oder in den 
Gewässern des Empfangsstaates als Strandgut ge
funden oder einem Hafen dieses Staates zugestellt 
wird, setzen die zuständigen Organe des Empfangs
staates die konsularische Amtsperson umgehend in 
Kenntnis. Sie informieren die konsularische Amts
person auch über Maßnahmen, die zur Rettung von

Menschen, Schiff, Ladung und anderen Gütern so
wie Schiffsteilen und Teilen der Ladung, die sich 
vom Schiff losgelöst haben, getroffen wurden.

2. Eine konsularische Amtsperson kann einem solchen 
Schiff, seinen Passagieren und den Besatzungsmit
gliedern jegliche Hilfe leisten. Zu diesem Zweck 
kann sie die zuständigen Organe des Empfangs
staates um Beistand ersuchen.
Eine konsularische Amtsperson kann Maßnahmen 
treffen, die sich auf Grund Absatz 1 ergeben, ein
schließlich der Maßnahmen zur Reparatur des 
Schiffes.

Sie kann die zuständigen Organe des Empfangs
staates ersuchen, solche Maßnahmen zu ergreifen
oder fortzusetzen.

*
3. Wenn ein havariertes Schiff oder ein zu einem sol

chen Schiff gehörender Schiffsgegenstand an der 
Küste oder in der Nähe der Küste des Empfangs
staates gefunden oder einem Hafen dieses Staates 
zugestellt wird und weder der Kapitän des Schiffes 
noch der Eigentümer, sein Agent oder die zustän
dige Versicherung in der Lage sind, Maßnahmen 
zur Sicherstellung oder Verfügung über ein solches 
Schiff oder einen solchen Gegenstand zu treffen, 
gilt die konsularische Amtsperson als bevollmäch
tigt, im Namen des Eigentümers des Schiffes Maß
nahmen zu treffen, die der Eigentümer selbst zu 
diesem Zweck veranlassen könnte.
Die Festlegungen dieses Absatzes betreffen auch 
jeden Gegenstand, der Teil der Schiffsladung und 
Eigentum eines Bürgers des Entsendestaates ist.

4. Wenn ein Gegenstand, der zur Ladung eines hava
rierten Schiffes eines dritten Staates gehört und 
Eigentum eines Bürgers des Entsendestaates ist, an 
der Küste oder in der Nähe der Küste des Emp
fangsstaates gefunden oder einem Hafen dieses 
Staates zugestellt wird und weder der Kapitän noch 
der Eigentümer des Gegenstandes, sein Agent oder 
die Versicherung in der Lage sind, Maßnahmen zur 
Sicherstellung oder Verfügung über diesen Gegen
stand zu treffen, so gilt die konsularische Amtsper
son als bevollmächtigt, im Namen des Eigentümers 
solche Maßnahmen zu treffen, die der Eigentümer 
selbst zu diesem Zweck veranlassen könnte.

Artikel 41

Die Artikel 37 bis 40 werden sinngemäß auf Flug
zeuge angewandt.

Kapitel V 

Schlußbestimmungen

Artikel 42

1. Der vorliegende Vertrag bedarf der Ratifizierung. 
Er tritt am 30. Tage nach Austausch der Ratifika
tionsurkunden, der in Sofia erfolgt, in Kraft.

2. Der vorliegende Vertrag bleibt bis zum Ablauf von 
sechs Monaten in Kraft, gerechnet von dem Tage 
ab, an dem eine der Hohen Vertragschließenden 
Seiten der anderen Hohen Vertragschließenden 
Seite die Kündigung des Vertrages mitteilt.

3. Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages verliert der 
am 18. April 1958 zwischen der Deutschen Demo-


